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AZAT FANISOVICH MIFTAKHOV, 33 Jahre 

Azat Miftakhov ist seit 2019 inhaftiert. Die Vorwürfe gegen ihn werden als politisch motiviert betrachtet. Im April 

2026 wurde er in eine Strafkolonie verlegt und dort offenbar gefoltert. Unter anderem wurde er geschlagen, durch 

Elektroschocks gefoltert und mit Vergewaltigung bedroht. Diese Foltervorwürfe müssen unabhängig und wirksam 

untersucht und die mutmaßlich Verantwortlichen in fairen Verfahren zur Rechenschaft gezogen werden. 

Azat Miftakhov ist Mathematiker und ehemaliger Student der Moscow State University. Er ist seit 2019 wegen 

Vorwürfen inhaftiert, die weithin als politisch motiviert angesehen werden. Im April 2026 wurde er in die 

Strafkolonie Nr. 18 „Polareule“ im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen verlegt. Dort wurde er Berichten zufolge 

gefoltert und anderweitig misshandelt. Gefängnispersonal sowie Mitgefangene, die mit dem Personal 

zusammenarbeiteten, sollen ihn geschlagen, mit Elektroschocks gefoltert und mit Vergewaltigung bedroht haben. 

Nachdem er im September 2025 seine erste Haftstrafe verbüßt hatte und aus dem Gefängnis entlassen wurde, 

nahm man ihn sofort wieder fest und verurteilte ihn wegen „Rechtfertigung von Terrorismus“ zu einer weiteren 

Gefängnisstrafe. Auch hier besteht die Befürchtung, dass die Anklage politisch motiviert war und auf fragwürdigen 

Beweisen beruhte. Azat Miftakhov hat bereits in der Vergangenheit über Misshandlung in der Haft berichtet, was ein 

Muster von Menschenrechtsverletzungen und Straflosigkeit befürchten lässt. 

Er berichtete von Schlägen, Elektroschocks, erniedrigender Behandlung und sexualisierter Gewalt. Diese Vorwürfe 

müssen zielführend untersucht werden. Folter ist gemäß dem Völkerrecht strikt verboten. Alle mutmaßlich dafür 

Verantwortlichen müssen in fairen Verfahren zur Rechenschaft gezogen werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass 

solche Menschenrechtsverstöße aufgrund von Straflosigkeit ungehindert verübt werden können. 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

Azat Miftakhov ist ein russischer Mathematiker mit einem Abschluss des Fachbereichs Mechanik und Mathematik 

der Moscow State University. Er ist außerdem ein anarchistischer Aktivist. Er wurde am 1. Februar 2019 

festgenommen, als die russischen Behörden gegen Personen vorgingen, denen sie Verbindungen zur anarchistischen 

Bewegung unterstellten. Azat Miftakhov berichtete, dass er von Polizeikräften mit sexualisierter Gewalt bedroht und 

körperlich misshandelt wurde, um ihn zu einem Geständnis zu zwingen. Unter anderem wurde er mit einem 

Schraubenzieher misshandelt. Berichten zufolge bestätigten ärztliche Gutachten, dass er Folterspuren aufwies. Azat 

Miftakhov wurde außerdem fast zwei Tage lang ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten, was ihn einer erhöhten 

Gefahr von Folter und anderen Misshandlungen aussetzte. Dies verstößt sowohl gegen russisches Recht als auch 

gegen internationale Standards.  

Ursprünglich wurde Azat Miftakhov vorgeworfen, einen improvisierten Sprengsatz hergestellt bzw. besessen zu 

haben, der Berichten zufolge im Januar 2018 in einem Waldgebiet in der Nähe von Balaschicha bei Moskau 

gefunden wurde. Die Vorwürfe konnten nicht bewiesen werden und wurden fallen gelassen. Doch nachdem Azat 

Miftakhov sechs Tage später aus der Haft freikam, nahmen Sicherheitskräfte ihn umgehend wieder fest und machte 

ihm neue Vorwürfe gemäß Paragraf 213 Absatz 2 des Strafgesetzbuchs. Diese bezogen sich auf einen anderen 

Vorfall, bei dem mehrere Personen in einem Büro der Regierungspartei ein Fenster einschlugen und eine 

Rauchbombe hineinwarfen. Dabei wurden weder Menschen verletzt noch größere Schäden verursacht. 

Das Verfahren gegen Azat Miftakhov stützte sich vor allem auf fragwürdige Beweise: zum Beispiel Aussagen 

anonymer Zeug*innen und schwache Indizienbeweise. Er selbst hat stets bestritten, an der Aktion beteiligt gewesen 

zu sein. Auch Mitangeklagte, die auf schuldig plädierten, gaben an, dass Azat Miftakhov nichts damit zu tun hatte. 



 

 

 

 

Nichtsdestotrotz wurde er am 18. Januar 2021 zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt. Seine strafrechtliche 

Verfolgung wird weithin als politisch motiviert eingeschätzt. Es wird vermutet, dass es den Behörden dabei um 

seinen Aktivismus und seine vermeintlich abweichenden Ansichten ging. 

Im Mai 2023 wurde berichtet, dass Angehörige des Gefängnispersonals private Informationen, die ihn als LGBTI 

auswiesen, an andere Gefangene weitergegeben hatten. Dies verletzte sein Recht auf Privatsphäre und setzte ihn der 

Gefahr von Übergriffen im Gefängnis aus – eine Tatsache, die den Verantwortlichen zweifellos bekannt war. 

Am 4. September 2025 wurde Azat Miftakhov kurz aus der Haft entlassen, dann aber sofort wieder in Gewahrsam 

genommen und wegen „Rechtfertigung von Terrorismus“ unter Paragraf 205.2 des Strafgesetzbuchs angeklagt. 

Am 28. März 2024 wurde er zu weiteren vier Jahren in einer Strafkolonie verurteilt, was ein allgemeines Muster der 

"Drehtür"-Repression widerspiegelt, mit der die Inhaftierung von Personen, die aus politischen Gründen inhaftiert 

sind, verlängert wird. Das Gericht verurteilte Azat Miftakhov zu einer um ein Jahr längeren Strafe als von der 

Staatsanwaltschaft beantragt. 

Am 21. April 2026 wurde Azat Miftakhov zur Verbüßung seiner Strafe in die Strafkolonie Nr. 18 „Polareule“ im 

Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen verlegt, eine der entlegensten Strafanstalten Russlands und eine 

Schwestereinrichtung der Strafkolonie Nr. 3 „Polarwolf“, in der der gewaltlose politische Gefangene Alexej Nawalny 

starb. Kurz nach seiner Ankunft wurde er seinen Angaben zufolge gefoltert und anderweitig misshandelt, u. a. durch 

Schläge, Elektroschocks und die Androhung von Vergewaltigung. Verantwortlich dafür sollen Gefängnispersonal und 

Insassen, die unter deren Anleitung handelten, gewesen sein. Diese Vorwürfe stehen im Kontext der seit langem 

erhobenen Vorwürfe über Folter und anderen Misshandlungen in russischen Haftanstalten und die fehlende 

Rechenschaftspflicht für solche Menschenrechtsverstöße. 

SCHREIBEN SIE BITTE  
E-MAILS, FAXE ODER LUFTPOSTBRIEFE MIT FOLGENDEN FORDERUNGEN 

▪ Sorgen Sie bitte dafür, dass die von Azat Miftakhov erhobenen Misshandlungsvorwürfe umgehend unabhängig, 

wirksam und unparteiisch untersucht werden und dass er vor weiterer Folter oder Misshandlung geschützt wird. 

▪ Bitte prüfen Sie seinen Fall und die Rechtmäßigkeit seiner Inhaftierung. 
 

ACHTUNG! Bitte prüfen Sie auf der Website der Deutschen Post unter „Brief International“, ob die Briefzustellung 
in das Zielland möglich ist. Falls nicht, senden Sie Ihr Protestschreiben bitte als E-Mail oder Fax. Papierbriefe 

können auch an die Botschaft des Ziellandes in Deutschland geschickt werden. 

 
APPELLE AN  
ZUSTÄNDIGER STAATSANWALT FÜR JUSTIZVOLLZUGSANSTALTEN IM 
AUTONOMEN KREIS DER JAMAL-NENZEN 

Mityayev Mikhail Arkadyevich 

ul. Dzerzhinskogo, 13 

Labytnangi, Harp village 

Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 629420  

RUSSISCHE FÖDERATION 

(Anrede: Dear Mr. Mityayev / Sehr geehrter Herr Mityayev) 

E-Mail: proknadzor-iu-yanao@89.mailop.ru 

  prokyanao@89.mailop.ru  

  prokyan-iu@yandex.ru  

 

KOPIEN AN 

BOTSCHAFT DER RUSSISCHEN FÖDERATION  

S. E. Herrn Sergej J. Netschajew 

Unter den Linden 63-65 

10117 Berlin 
Fax: 030-2299 397 
E-Mail: info@russische-botschaft.de 

Bitte schreiben Sie Ihre Appelle möglichst sofort. Schreiben Sie in gutem Russisch, Englisch oder auf Deutsch. 

Wir bitten Sie, nach dem 15. Juli 2026 keine Appelle mehr zu verschicken. 

PLEASE WRITE IMMEDIATELY 

▪ I urge you to ensure a prompt, independent, effective and impartial investigation into Azat Miftakhov’s 

allegations of ill-treatment and guarantee his protection from torture and other ill-treatment. 

▪ Please initiate a review of his case and the legality of his detention. 


